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Telefon: +41 32 389 14 84 Mail:  info@wengi-be.ch  Web:  www.wengi-be.ch 
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Sprechstunde mit dem Gemeindepräsidenten 
 

➔ Sich begegnen und austauschen 

Sie als Einzelperson oder Vertretung einer Interessengruppe sind  
eingeladen, dem Gemeindepräsidenten, Ihre Anliegen und Anregungen per-
sönlich zu unterbreiten. Er steht Ihnen gerne für einen lebhaften  
Austausch zur Verfügung.  

➔ Beachten Sie, dass es keine fixen Sprechstunden mehr gibt.  

Vereinbaren Sie stattdessen bei der Gemeindeverwaltung einen für 

Sie passenden Termin. 

Nutzen Sie die Chance, Ihre Anliegen zu formulieren, sich einzubringen,  

allenfalls Veränderungen anzustossen und sich zugunsten einer  

nachhaltigen Entwicklung zu engagieren.   

 

Wahlvorschlag Gemeinderat 
 

Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 

8. Juni 2026, ist ein Mitglied des Gemeindera-

tes für den Rest der laufenden Amtsperiode, 

1. Juli 2026 bis 31. Dezember 2028, neu zu 

wählen. 

 

Das Wahlverfahren lautet gemäss Art. 53 des 

Organisationsreglements der Einwohnerge-

meinde Wengi, wie folgt: 

 

• Der Gemeinderat gibt neu zu besetzende 
Sitze mindestens 30 Tage vor der Wahl im 
Mitteilungsblatt der Gemeinde bekannt. 

 

• Die Stimmberechtigten und die Parteien rei-
chen dem Gemeinderat die Wahlvorschläge 

bis spätestens 10 Tage vor der Wahl schrift-
lich ein. 

 

• Die Wahlvorschläge müssen Familien- und 
Vornamen, Geburtsjahr, Beruf und Wohna-
dresse sowie die unterschriftliche Zustim-
mung der Vorgeschlagenen enthalten. 

 

Einreichung von Wahlvorschlägen 

 

Die Stimmberechtigten und die Parteien haben 

Wahlvorschläge bis spätestens Freitag, 

29. Mai 2026, beim Gemeinderat Wengi, 

Frauchwilstrasse 11, 3251 Wengi, einzu-

reichen.

 

 

Erteilte Baubewilligung 
 

Bauherrschaft: Regionalverkehr Bern-Solothurn, Tiefenaustrasse 2, 3048 Worblaufen, 
Parzellen-Nr. 608, Waltwil 44, 3251 Wengi 

 
Bauvorhaben: Umrüstung Bus-Einstellhalle auf E-Mobilität, Um- und Einbau Sozial- und Ne-

benräume; Kürzung Dachvorsprung beim Feuerwehrmagazin (Geb. Nr. 46) 
 

 



Wegfall Heimatschein 
 

Mit der Revision der kantonalen Rechtsgrund-

lagen über Niederlassung und Aufenthalt der 

Schweizerinnen und Schweizer wird auf die 

Hinterlegung des Heimatscheines verzichtet.  

 

Der Heimatschein war bis zur Ausserkraftset-

zung der Heimatscheinverordnung des Bun-

des der Bürgerrechtsausweis der Schweizer 

Bürgerinnen und Bürger im Inland. Zudem war 

der Heimatschein das wichtigste Meldedoku-

ment zur Bestimmung des öffentlich-rechtli-

chen Wohnsitzes.  

 

In den vergangenen Jahren hat er aus ver-

schiedenen Gründen zunehmend an Bedeu-

tung verloren.  

 

Am 1. Februar 2024 ist das neue, bernische 

Gesetz über Niederlassung und Aufenthalt der 

Schweizerinnen und Schweizer und die dazu-

gehörige Verordnung in Kraft getreten. Damit 

wird im Kanton Bern auf das Vorweisen und 

Deponieren des Heimatscheins verzichtet. Die 

Gemeinden können die Personenstandsdaten 

elektronisch abfragen.  

 

Der Heimatschein muss somit innerhalb des 

Kantons Bern nicht mehr bei der Gemeinde de-

poniert werden. 

 

Die Gemeindeverwaltung Wengi bittet deshalb 

alle schweizer Einwohnerinnen und Ein-

wohner der Gemeinde Wengi, den nach bis-

herigem Recht deponierten Heimatschein bei 

der Gemeindeverwaltung bis spätestens 30. 

Juni 2026 abzuholen. Dieser muss weiterhin 

Zuhause sorgfältig aufbewahrt werden, da die-

ser unter Umständen in einem anderen Kanton 

noch hinterlegt werden muss.  

  

Grossrats- und Regierungsratswahlen vom 29. März 2026 
 

 

Stellen Sie mit der korrekten Handhabung si-

cher, dass Ihre briefliche Stimmabgabe gültig 

ist und Ihre Stimme zählt.  

• Stimmausweis auf der Rückseite unter-
schreiben 

• Ausgefüllte Wahlzettel ungefaltet ins 
separate Stimmkuvert legen und die-
ses zukleben 

• Stimmkuvert zusammen mit der Aus-
weiskarte ins Antwortkuvert stecken 

• Das zugeklebte Antwortkuvert rechtzei-
tig der Post übergeben oder in den 
Briefkasten der Gemeinde einwerfen 

 

Das Wahllokal befindet sich bei der Gemeinde-

verwaltung Wengi und ist am Sonntag, 29. 

März 2026, von 10:00 bis 11:00 Uhr, geöffnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verschiebedaten Kehrichtabfuhr 
 

Verschiebedaten April 2026: 

 

3. April 2026 (Karfreitag) wird vorverschoben 

auf Donnerstag, 2. April 2026. 

 

Wir bitten, um Kenntnisnahme. 

 

 

 

 

 

 

 



Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung Wengi über Ostern 2026 
 

Die Gemeindeverwaltung Wengi bleibt an 

folgenden Tagen geschlossen:  

 

Gründonnerstag, 2. April 2026: 

ganzer Tag geschlossen  

 

Karfreitag, 3. April 2026: 

ganzer Tag geschlossen 

 

Ostermontag, 6. April 2026: 

ganzer Tag geschlossen 

 

Bei Notfällen erreichen Sie die Gemeinde-

verwaltung unter der Nummer  079 603 16 55. 

 

Ab Dienstag, 7. April 2026, sind wir wieder zu 

den üblichen Öffnungszeiten für Sie da. 

 

Vielen Dank für Ihre Kenntnisnahme und Ihr 

Verständnis. 

 

 

Bild: https://www.haus-garten-test.de/ratgeber/ratgeber-gesundheit/ostern-steht-vor-der-tuer-wissenswertes-rund-ums-ei/ 

Naturschutzgebiet Wengimoos - Wegsperrung 

 
Von Mitte März 2026 bis Mitte Juni 2026 wird 

der Mittlere Weg, Hindermoos, im Bereich des 

Naturschutzgebiets infolge der Brutzeit ge-

sperrt. 

Die Hundehalterinnen und Hundehalter wer-

den gebeten, die Hunde im Naturschutzgebiet 

an der Leine zu führen. 

 
 

 

 



Voranzeige 

Altpapier- und Kartonsammlung: 

Freitag, 24. April 2026 und Samstag, 25. April 2026 
 

Wie bereits aus dem Abfallkalender entnom-

men werden konnte, findet die Altpapier- und 

Kartonsammlung, wie folgt, statt: 

 

Freitag, 24. April 2026, 

von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr  

 
Samstag, 25. April 2026, 

von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

 

in Wengi, auf dem Parkplatz beim Gemeinde-

haus. 

 

 

Für das Sammelgut werden zwei Container be-

reitgestellt (ein Container für Altpapier und ein 

Container für den Karton).  

Das Altpapier muss gebündelt und nicht mit 

Karton vermischt abgegeben werden. Es darf 

nicht in Tragtaschen, Säcken oder Schachteln 

verpackt werden. In die Papiersammlung ge-

hören: Zeitungen, Computerlisten, Fotokopien, 

Prospekte, Telefonbücher, Bücherseiten ohne 

Einband (Rücken), Kuverts, Zeitschriften, No-

tizpapier, Recyclingpapier, Zeitungsbeilagen. 

Kartons müssen flach gedrückt und gebündelt 

abgegeben werden.  

Altpapier und Karton dürfen nicht zusammen 

im selben Bündel sein! 

Voranzeige 

Alteisensammlung und Elektro- und Haushaltkleingeräte: 

Freitag, 24. April 2026 und Samstag, 25. April 2026 
 

Dieses Jahr wird wiederum eine separate Alt-

eisen- sowie Elektro- und Haushaltskleingerä-

tesammlung durchgeführt. Diese findet am  

Freitag, 24. April 2026,  

von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr 

 

Samstag, 25. April 2026,  

von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

 

in Wengi, auf dem Vorplatz beim Käselager, 

Bernstrasse 7, statt. 

Für das Sammelgut werden Mulden bereitge-

stellt. Folgende Materialien werden entgegen-

genommen:  

Eiserne Gegenstände, Bettgestelle, ohne 

Fremdmaterial (wie Holz, Kunststoff, etc.) Alt-

metall und Blech.  

Voluminöse Maschinen und sonstige Gegen-

stände müssen in Einzelstücke zerlegt und zur 

Sammelstelle gebracht werden. 

Es werden folgende Materialien entgegenge-

nommen:  

Kühlgeräte (Kühlschränke, Tiefkühltruhen, 

etc.), Kochherd, Batterien (PW) mit Säure, 

Waschmaschine, Batterien (LKW) mit Säure, 

Abwaschmaschine, Velos mit Pneu, Elektro-

nikgeräte (TV, Radio, Computer), Mofas mit 

Pneu   

Ebenfalls können folgende Gegenstände ge-

gen Bezahlung einer Entsorgungsgebühr ab-

gegeben werden: 

- PW-Pneus (mit / ohne Felgen)  

CHF 0.35 / Kilo (+ 8.1 % MwSt.) 
 

- Traktorenpneus normal / gross  

CHF 0.35 / Kilo (+ 8.1 % MwSt.) 

 

Die Entsorgungsgebühren werden mit den or-

dentlichen Kehrichtgebühren Ende Februar 

2027 in Rechnung gestellt. Für allfällige Fragen 

steht Ihnen die Gemeindeverwaltung Wengi, 

Tel: 032 389 14 84, gerne zur Verfügung. 



Betreuungsgutschein für die Periode vom 

1. August 2026 bis 31. Juli 2027 beantragen 
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte 
 

Ab sofort können Sie via www.kiBon.ch, Ihr 

Gesuch online oder auf Papier (das Formular 

finden Sie auf unserer Webseite, www.wengi-

be.ch) ausfüllen. Das ausgefüllte Papierge-

such mit allen Beilagen, können Sie der Ge-

meindeverwaltung Wengi, Frauchwilstrasse 

11, 3251 Wengi, Telefon 032 389 14 84, 

info@wengi-be.ch, einreichen. 
 

Allgemeine Informationen zu den Betreuungs-

gutscheinen finden Sie in der Informationsbro-

schüre für Eltern, welche auf unserer Website, 

www.wengi-be.ch, heruntergeladen werden 

kann.  
 

Die wichtigsten Eckpunkte der Betreuungs-

gutscheine in Wengi 

Die Gemeinden haben im Gutscheinsystem di-

verse Steuerungsmöglichkeiten: Sie können 

die Zahl der Gutscheine beschränken, die Aus-

gabe von Schulkindern zusätzlich beschrän-

ken und das Beschäftigungspensum enger 

koppeln. In Wengi gelten folgende Bestimmun-

gen:  
 

• Keine Kontingentierung:  
Alle Eltern, welche die Kriterien erfüllen, er-

halten einen Betreuungsgutschein.  

• Keine zusätzliche Beschränkung für 
Schulkinder:  
Wir geben Gutscheine für die Betreuung in 

Kitas bis Ende Kindergarten und bei der Be-

treuung durch Tagesfamilien auch für ältere 

Schulkinder aus.  
 

• Keine engere Kopplung an das Beschäf-
tigungspensum: 
Bei Alleinerziehenden entspricht das ver-

günstigte Betreuungspensum maximal dem 

Beschäftigungspensum + 20%. Bei Paaren 

entspricht das vergünstigte Betreuungspen-

sum maximal dem gemeinsamen Beschäfti-

gungspensum abzüglich 100% + 20%.  
 

 Ausgabe der Betreuungsgutscheine im-

mer auf den Folgemonat nach der Einrei-

chung! 
 

Die folgende Stelle ist für die Bearbeitung der 

Betreuungsgutscheine und für Fragen zu Gut-

scheinen zuständig: 
 

Gemeindeverwaltung Wengi, Frau Daniela 

Bart, Frauchwilstrasse 11, 3251 Wengi, 032 

389 14 84, info@wengi-be.ch, www.wengi-

be.ch 
 

 

 

WICHTIG:  

Für Betreuungsgutscheine ab 1. August 2026 muss das Gesuch inklusive allen notwendigen Doku-

menten bis allerspätestens 31. Juli 2026 bei der Gemeindeverwaltung Wengi (online / in Papier-

form) eingegangen sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Bild: https://www.kibeplus.ch/betreuungsgutscheine 



 

 

Angebot Kindergarten- und Schulsack-Set 
 

Die Winterhilfe Kanton Bern finanziert Familien 

mit KulturLegi aus dem Kanton Bern den kos-

tenlosen Bezug von Kindergarten- und Schul-

sacksets sowie Oberstufenschulrucksäcke.  

Pro Kind kann ein Set alle drei Jahre bestellt 

werden. Ihr Kind braucht eine gültige Kultur-

Legi des Kantons Bern (KulturLegi beantragen 

oder verlängern). 

 

Informieren Sie sich über weitere Angebote auf 

der Website www.kulturlegi.ch. 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 
Bild: https://www.manor.ch/de/shop/papeterie/schulsachen-schulbedarf/schulrucksaecke-tornister/c/school-supplies-backpacks 

 

 

Tätigkeitsprogramm März und April 2026 
 

März 2026 

20. März 2026 
Was tun im Notfall – 1. Hilfe 

Kurs 

Samariterverein Wengi-

Ruppoldsried 

19:00 – 22:00 Uhr, 

Schulhaus Reuen-

tal 

Kosten:  

CHF 90.00 

Anmeldung: schu-

epi-eri@gmx.ch 

oder 079 547 60 26 

23. März 2026 
Besuch KKW Mühleberg 

Führung Rückbau 
RWG Solar 07:45 – 12:00 Uhr 

23. März 2026 
BLS-AED-SRC – Reanimati-

onskurs 

Samariterverein Wengi-

Ruppoldsried 

19:00 – 22:15 Uhr, 

Schulhaus Reuen-

tal 

Kosten: 

CHF 120.00 inkl. 

Zertifikat 

Anmeldung: schu-

epi-eri@gmx.ch 

oder 079 547 60 26 

25. März 2026 
Kino mit dem VBL in Burg-

dorf / Film «Hallo Betty» 

Landfrauenverein Wengi-

Ruppoldsried 
 

28. März 2026 
Jahreskonzert und Besuch 

des MV Pfersbach 
Musikgesellschaft Wengi 

18:00 Uhr, Kombi-

halle Rapperswil 

April 2026 

15. April 2026 Stöckli-Kafi 
Landfrauenverein Wengi-

Ruppoldsried 

09:00 – 11:00 Uhr, 

Pfarrstöckli 

mailto:schuepi-eri@gmx.ch
mailto:schuepi-eri@gmx.ch
mailto:schuepi-eri@gmx.ch
mailto:schuepi-eri@gmx.ch


 



 



 



 



Impressum 

Das Mitteilungsblatt der Gemeindeverwaltung Wengi erscheint in regelmässigen Abständen einmal 

im Monat. Es handelt sich dabei um das offizielle Organ der Einwohnergemeinde Wengi.  

 

Pro Jahr können Vereine der Gemeinde Wengi ein Inserat gratis erscheinen lassen. Für jedes wei-

tere Inserat sind die Publikationspreise für Vereine, Privatpersonen, Firmen und Organisationen wie 

folgt: 

     1 Seite       CHF     100.00 3/4 Seite    CHF       75.00 

  1/2 Seite    CHF       50.00  1/4 Seite    CHF       25.00 

 

Das Mitteilungsblatt wird gratis in jede Haushaltung der Gemeinde verteilt. Ehemalige Einwohnerin-

nen und Einwohner der Gemeinde, die in einem Altersheim wohnen, erhalten das Mitteilungsblatt 

auf Verlangen ebenfalls gratis zugestellt. 

Die Beiträge können im PDF- oder Word-Format, wenn möglich elektronisch, übermittelt werden.  

Redaktion 

Gemeindeverwaltung, Frauchwilstrasse 11, 3251 Wengi, 032 389 14 84, info@wengi-be.ch 

Redaktionsschlüsse 2026 / 2027 Erscheinungsdaten 2026 / 2027 

Freitag, 10. April 2026 Freitag, 24. April 2026 

Freitag, 1. Mai 2026 Freitag, 15. Mai 2026 

Freitag, 29. Mai 2026 Freitag, 12. Juni 2026 

Freitag, 26. Juni 2026 Freitag, 10. Juli 2026 

Freitag, 31. Juli 2026 Freitag, 14. August 2026 

Freitag, 28. August 2026 Freitag, 11. September 2026 

Freitag, 2. Oktober 2026 Freitag, 16. Oktober 2026 

Freitag, 30. Oktober 2026 Freitag, 13. November 2026 

Freitag, 27. November 2026 Freitag, 11. Dezember 2026 

Freitag, 1. Januar 2027 Freitag, 15. Januar 2027 

Freitag, 29. Januar 2027 Freitag, 12. Februar 2027 

Freitag, 5. März 2027 Freitag, 19. März 2027 
 

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung  

Dienstag 08:00 bis 11:45 Uhr     Donnerstag 16:00 bis 18:00 Uhr 

Termine ausserhalb der Öffnungszeiten können gerne telefonisch oder per Mail vereinbart werden. 

mailto:info@wengi-be.ch

